
allein aufgrund von Vertrauensschutzerwägungen lediglich in
der Inbetriebnahme eines künstlich-intelligenten Systems ei-
ne Willenserklärung des Verwenders zu erblicken, weil die
Systemerklärung den Schluss zulasse, dass es sich um eine
gewillkürte Rechtsfolgenherbeiführung des Verwenders han-
delt, obwohl er das System nur bedingt kontrollieren kann,
bleibt fragwürdig.64 Eine solche Fiktion des subjektiven Er-
klärungstatbestands kann nicht überzeugen.65

Ein Rückgriff auf die Grundsätze der Vertrauenshaftung, wo-
bei eine Bindung des Verwenders über die Grundsätze der
Vertrauenshaftung unter entsprechenden Rückgriff auf § 172
BGB konstruiert wird66 und die Erfüllung des subjektiven
Willenserklärungstatbestands aus Vertrauensschutzerwägun-
gen fingiert wird,67 kann aus denselben Gründen nicht über-
zeugen wie die Zurechnung anhand des Risikoprinzips.68 Dass
dem Verwender hierbei sogar ein Anfechtungsrecht iSd § 119
BGB wegen nicht gewollter Erklärungsinhalte aus Vertrau-
ensschutzerwägungen nicht zustehen soll aufgrund einer dop-
pelt analogen Anwendung des § 172 II BGB,69 wenn das Sys-
tem willentlich vom Verwender in Betrieb genommen wird,
leuchtet zumindest nicht „aus Vertrauensschutzerwägungen“
ein. Hierdurch wäre die Funktion des § 119 I BGB in seinem
systematischen Zusammenhang zu § 122 BGB auf den Kopf
gestellt.70 § 122 BGB schützt doch gerade das Vertrauen des
Geschäftsgegners für den Fall, dass dessen konstitutive Tat-
bestandsvoraussetzung, nämlich eine Anfechtung nach § 119
BGB (vgl. § 122 I Alt. 2 BGB), erfolgt ist.71 § 119 I BGB
verwirklicht gerade Vertrauensschutz des Geschäftsgegners
aufgrund seiner Bindungswirkung bei Unterbleiben einer An-
fechtung und korreliert letztlich mit dem Vertrauensschutz im
Falle einer Anfechtung mit § 122 I Alt. 2 BGB.72

II. Zurechnung kraft Abhängigkeitsverhältnis

Jüngst wurde postuliert, dass im BGB noch analoge Ausprä-
gungen eines statusbasierten Zurechnungsprinzips existieren
– wie es das römische Recht für Erwerbsgeschäfte der Haus-
genossen und Sklaven kannte – und ihnen eine verallgemeine-
rungsfähige ratio legis zugrunde liegt.73 Im Wege einer Ge-
samtanalogie zu §§ 855, 1646 I BGB treten die rechtlichen
Folgen eines Rechtsgeschäfts beim Zurechnungssubjekt dann
ein, wenn zwischen konkret handelnder Person und dem
Zurechnungssubjekt ein Abhängigkeitsverhältnis in Bezug
auf das konkret vorgenommene Rechtsgeschäft besteht. Eine
Zurechnung soll immer dann in Betracht kommen, wenn

zwischen dem Abhängigkeitsverhältnis und vorgenommenen
Rechtsgeschäft ein Zusammenhang besteht. Als Rechtsfolge
absorbiert das Zurechnungssubjekt sämtliche Bestandteile
des Rechtsgeschäfts, welches von der handelnden Person vor-
genommen wird. Dieses tradierte Zurechnungsprinzip lässt
sich auch für künstlich-intelligente Systemerklärungen
fruchtbar machen. Das besondere Abhängigkeitsverhältnis
als Grundlage einer Zurechnung zwischen System und Ver-
wender ist darin zu erblicken, dass das System zum einen
weder Rechts- noch Geschäftsfähigkeit besitzt und zum an-
deren dem Vermögens- und gegebenenfalls sogar Betriebs-
stand des Verwenders angehört. Auch untersteht das System
einer gewissen Weisungsbefugnis des Verwenders, da dieser
das Einsatzfeld des Systems bestimmt sowie dessen Finalpro-
grammierung. Letztlich absorbiert der Verwender die Erklä-
rungen seines künstlich-intelligenten Systems, sodass sich
diese rechtsgeschäftlich als eigene Willenserklärung des Ver-
wenders darstellt. Von dieser kann er sich nach den tradierten
Regeln unserer Rechtsgeschäftslehre im Falle eines Irrtums
gem. § 119 I Alt. 1 BGB lösen, während sein Vertragspartner
adäquat durch § 122 I BGB geschützt ist. Das entscheidende
Zurechnungsmoment ist das vermögensbezogene Abhängig-
keitsverhältnis in Verbindung mit der Weisungsbefugnis für
das konkret vorgenommene Rechtsgeschäft.

D. ERGEBNIS

Es zeigt sich, dass es diverse Zurechnungsmöglichkeiten für
das Erklärungsverhalten künstlich-intelligenter Systeme gibt,
die mit guter Begründung in der Fallbearbeitung vertreten
werden können. Gute Bearbeitungen werden sich dadurch
auszeichnen, für und gegen die vorgeschlagenen Lösungs-
ansätze zu argumentieren. Einen vollständig überzeugenden
Zurechnungsansatz gibt es bislang wohl nicht, sodass Studie-
rende mit nachvollziehbarer Argumentation den Lösungsweg
einschlagen können, der sie am ehesten überzeugt. Nur Mut!

64 Linardatos Autonome u. vernetzte Aktanten im ZivilR, 2021, S. 137.
65 Linardatos Autonome u. vernetzte Aktanten im ZivilR, 2021, S. 137 f.
66 Grundlegend Canaris Vertrauenshaftung im dt. Privatrecht, 1971.
67 Wiebe Elektronische Willenserklärung, 2002, S. 159 ff.
68 Für eine Zurechnung nach der Vertrauenshaftung jüngst Dornis AcP 23 (2023),

717 ff.; dagegen jüngst Maatz CR 2023, 572 (575 f.).
69 Vgl. Canaris Vertrauenshaftung im dt. Privatrecht, 1971, S. 482 f.
70 Maatz CR 2023, 572 (575 f.).
71 Oechsler, Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag, 1997, S. 257.
72 Vgl. Oechsler Gerechtigkeit im modernen AustauschV, 1997, S. 257.
73 Maatz CR 2023, 572 ff.
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& SACHVERHALT

Der 17-jährige Sportwagenenthusiast Malte (M) verbringt seine Freizeit am liebsten im Auto-
haus des selbstständigen Sportwagenhändlers Heinz (H). Der ebenso sportwagenbegeisterte
H gestattete dem M, beim Verkauf des Autozubehörs auszuhelfen und in diesem Zusammen-
hang für ihn Verträge abzuschließen.

Am 11.1.2019 geht der superreiche Sepp (S) mit seiner sechsjährigen Tochter Tina (T) am
Stadtrand spazieren. Dort befindet sich das Gelände des H, der seine Autos im Freien
präsentiert. Die T ist angetan von der auffälligen, im Sonnenlicht glänzenden, roten Lackie-
rung eines Sportwagens, dem „Rasanti Verona“, auf dessen Windschutzscheibe gut sichtbar
ein Aufkleber mit der Aufschrift „120.000 EUR“ klebt. S und T betreten daraufhin das
Gelände des H, wo sie den M treffen. S, der das Autohaus des H häufiger frequentiert, hat
den M in der Vergangenheit mehrmals auch im Verkaufsraum mit Kunden über den Verkauf
von Sportwagen verhandeln sehen. H ist dagegen nicht eingeschritten, da er als Geschäfts-
mann die Tüchtigkeit des M zu schätzen weiß und zudem einen schlechten Eindruck seines
Unternehmens vermeiden will. Er hat, was allgemein bekannt ist, die so zustande gekom-
menen Verträge auch erfüllt. M ist ganz in seinem Element und erzählt begeistert und mit
Sachverstand von den Eigenschaften des Rasantis, bevor er dem S das Auto für den auf-
geklebten Preis anbietet und ihm den Rest des Tages zur „reiflichen Überlegung“ einräumt. S
zögert und willigt nicht sofort ein. Bevor er aus einer Laune seiner Tochter heraus seine
Garage mit weiteren Autos vollstellt, möchte er sich lieber einen Überblick über seine Samm-
lung verschaffen. Er verlässt mit der zeternden T im Schlepptau das Autohaus. Da T nicht
aufhört zu weinen und S Angst hat, umstehende Passanten könnten ihn für einen Gering-
verdiener halten, trägt er der T auf, dem M mitzuteilen, dass er, S, den Rasanti Verona für den
vorgeschlagenen Kaufpreis kaufen würde. Die zuverlässige T teilt dem M freudestrahlend mit:
„Ich soll von meinem Vater ausrichten, dass wir das rote Auto nehmen“. M nimmt den
Vorgang zu den Akten. Kaum zuhause veranlasst der S die Zahlung des Kaufpreises.

Im geschäftigen Chaos des neuen Jahres geht die Auslieferung des Rasanti Veronas im Auto-
haus des H zunächst unter. Aufgrund der bald wegen der Coronapandemie angespannten
Wirtschaftslage vergisst auch der S den Sportwagen. Im Lockdown hat H endlich Gelegen-
heit, ausgiebig mit seinen Ausstellungsstücken spazieren zu fahren. Dabei erobert der Rasanti
Verona im Handumdrehen sein Herz.

Am 9.12.2022 fällt dem S beim Überprüfen aller Zahlungen der letzten Jahre auf, dass ihm der
Sportwagen noch immer nicht übergeben wurde. Am selben Tag lässt sich H mit Mühe von S
dazu breitschlagen, nochmal in Ruhe über die Angelegenheit zu reden. In den fünftägigen
Gesprächen Mitte Dezember 2022 ist sich H nicht ganz sicher, ob der Vertrag mit S über-
haupt zustande gekommen ist. Dem M habe er doch nur gestattet, Zubehör zu verkaufen und
der S habe seine doch sehr junge Tochter vorgeschickt. Als sein Blick am 24.12. auf den
Rasanti fällt, ist sich H endgültig sicher. Er teilt noch am selben Tag dem S mit, dass er weder
den Wagen herausgeben noch weiter mit ihm darüber reden wird.

Als S Anfang Januar noch einmal ernstlich auf die Lieferung des Rasantis drängt, entgegnet
H, dass S ohnehin nichts gegen ihn in der Hand habe. Die Sache mit dem Auto sei „Schnee
von vorgestern“, nach so langer Zeit könne der S unmöglich noch etwas von ihm verlangen. S
entgegnet, dass dann alle Verhandlungen im Dezember sinnlos gewesen wären. Hätte er das
geahnt, hätte er sich schon viel früher darum gekümmert, sein Recht durchzusetzen.

Bearbeitungsvermerk: Hat S gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Wagens?

Vorschriften des HGB bleiben bei der Bearbeitung außer Betracht. Maßgebliches Datum für die Bearbei-
tung ist der 7.2.2023.

& LÖSUNG

ANSPRUCH AUF ÜBERGABE UND ÜBEREIGNUNG DES WAGENS GEM. § 433 I 1 BGB

S könnte gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Wagens aus § 433 I 1
BGB haben.

A. ANSPRUCH ENTSTANDEN

Für den Anspruch müsste zunächst ein wirksamer Kaufvertrag zwischen S und H zustande
gekommen sein. Hierfür sind zwei sich deckende Willenserklärungen in Form von Antrag
(§ 145 BGB) und Annahme (§ 147 I 1 BGB) erforderlich.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDIUM · BASICS KLAUSUR ZIVILRECHT · „DIE ETWAS TEURERE QUENGELZONE“

540 7/2024

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ

TT
ER

ST
U
D
IU
M


